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EUROPÄISCHE KOMMISSION 
Generalsekretariat 

Die Generalsekretärin 

Brüssel, den 
SG.B.4/FB/rc - sg.dsg2.b.4(2015)3566660 

Per Einschreiben: 
Herrn Guido Strack 
Allerseelenstr. In 
D-51105 Köln 

Kopie per E-Mail: 
ask+req ues t-2038-
xxxxxxxx@xxxxxxxx.xxx 

BESCHLUSS DER GENERALSEKRETÄRIN IM NAMEN DER KOMMISSION GEMÄß 
ARTIKEL 4 DER DURCHFÜHRUNGSBESTIMMUNGEN ZUR VERORDNUNG (EG) 

NR. 1049/20011 

Betrifft: Ihr Zweitantrag auf Zugang zu Dokumenten gemäß Verordnung 
(EG) Nr. 1049/2001 - GESTDEM 2015/3143 

Sehr geehrter Herr Strack, 

ich nehme Bezug auf Ihre E-Mail vom 3. Juli 2015, die am selben Tag registriert wurde 
und mit der Sie einen Zweitantrag auf Dokumentenzugang gemäß Artikel 7 Absatz 2 der 
Verordnung (EG) Nr. 1049/2001 über den Zugang der Öffentlichkeit zu Dokumenten des 
Europäischen Parlaments, des Rates und der Kommission2 (nachfolgend 
„Verordnung 1049/2001") stellen. 

In Ihrem Erstantrag vom 10. Juni 2015 beantragten Sie Zugang zu: 

- allen Dokumenten im Zusammenhang mit der Beurteilung der 
Erstattungsfähigkeit von Stoßwellenbehandlungen und Orthovolttherapie sowie 
Röntgenreizbestrahlungen durch das Gemeinsame Krankheitsfürsorgesystem 
(GKFS) 

- allen Dokumenten erstellt im Zusammenhang mit der Sitzung des Ärztebeirats 
vom IL Dezember 2014. 

1 ABl. L 345 vom 29.12.2001, S. 94. 
2 ABl. L 145 vom 31.5.2001, S. 43. 
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In seinem Erstbescheid vom 7. Juli 2015 gewährte das Amt der Kommission für die 
Feststellung und Abwicklung individueller Ansprüche (PMO) Ihnen uneingeschränkten 
Zugang zu einem Dokument, das unter den ersten Gedankenstrich Ihres Antrags (Kapitel 
8 - Verschiedene Behandlungen, Ares(2015)2846909) fällt, sowie zu dem unter dem 
zweiten Gedankenstrich Ihres Antrags erwähnten Sitzungsprotokoll 
(Ares(2015)2846909). 

In Ihrem Zweitantrag, d. h. in Ihrer E-Mail vom 7. Juli 2015, in der Sie Ihren Zweitantrag 
vom 3. Juli 2015 aufrechterhalten, führen Sie aus, dass es weitere Dokumente geben 
müsse, die unter Ihren Antrag fallen. 

Auf der Grundlage Ihres Zweitantrages hat die Kommission erneut eingehend geprüft, ob 
weitere in ihrem Besitz befindliche Dokumente unter Ihren Antrag fallen. Nach dieser 
erneuten Prüfung kann ich bestätigen, dass die Kommission kein weiteres in ihrem Besitz 
befindliches Dokument ermittelt hat, das unter Ihren Zweitantrag fallen würde. 

Wie aus Artikel 2 Absatz 3 der Verordnung 1049/2001 hervorgeht, bezieht sich das dort 
verankerte Recht auf Akteneinsicht nur auf die von dem Organ erstellten oder bei ihm 
eingegangenen Dokumente, die sich in seinem Besitz befinden. Angesichts der Tatsache, 
dass im Rahmen Ihres Zweitantrags kein derartiges Dokument ermittelt wurde, ist die 
Kommission nicht in der Lage, Ihren Antrag zu bearbeiten. 

Abschließend möchte ich Sie auf die möglichen Rechtsbehelfe gegen diesen Beschluss 
hinweisen, nämlich Klageerhebung und Beschwerde bei der Bürgerbeauftragten nach 
Maßgabe der Artikel 263 und 228 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen 
Union. 

Mit freundlichen Grüßen 
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